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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Ilona Deck-
werth, Hans-Ulrich Pfaffmann, Angelika Weikert, 
Susann Biedefeld, Annette Karl, Natascha Koh-
nen, Andreas Lotte, Bernhard Roos, Martina Fehl-
ner SPD 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Stär-
kung betrieblicher Kinderbetreuungsangebote 
verbessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, umgehend 
Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf in die Wege zu leiten: Um berufstätigen 
Müttern und Vätern den Spagat zwischen den Le-
bensbereichen zu erleichtern und die Angebotslücke 
bei der Kindertagesbetreuung zu schließen, werden 
betriebliche Bildungs- und Betreuungsangebote ge-
stärkt. 

Die Staatsregierung schafft zusätzliche Anreize für die 
Unternehmen, selbst betriebliche Angebote bereitzu-
stellen, Belegplätze in außerbetrieblichen Kinderta-
geseinrichtungen zu reservieren oder durch (festan-
gestellte) Tagespflegepersonen im Rahmen der Groß-
tagespflege ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Alltag zu unterstützen. Davon profitieren Kinder, 
berufstätige Eltern und Unternehmer gleichermaßen. 

 

 

Begründung: 

Dem „Vierten Bericht der Bayerischen Staatsregie-
rung zur sozialen Lage in Bayern“ zufolge klagen be-
rufstätige Mütter und Väter in Bayern nach wie vor 
über große Probleme bei der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Zwei Drittel der Eltern geben demnach 
an, dass sich beide Lebensbereiche nur mit „Energie 
und Geschick“ in Einklang bringen lassen, 71 Prozent 
der Eltern nannten in der ifb-Elternbefragung das Feh-
len geeigneter Betreuungsplätze als große Problema-
tik im Alltag. Einer Erhebung des Deutschen Jugend-
instituts DJI zufolge liegt der Betreuungsbedarf bei 
Kindern unter drei Jahren in Bayern bei 42,1 Prozent, 
die tatsächliche Betreuungsquote liegt hingegen bei 
lediglich 27,2 Prozent. Diese Lücke ist einer der 

Gründe, weshalb Eltern – und nach wie vor insbeson-
dere die Mütter – oftmals einer Teilzeitbeschäftigung 
nachgehen und das Risiko schlechterer Chancen am 
Arbeitsmarkt, einer geringeren Entlohnung sowie 
schlechterer Rentenbezüge im Alter eingehen müs-
sen. 

Um Familien beim Spagat zwischen Familienleben 
und beruflicher Entwicklung zu unterstützen, müssen 
betriebliche Bildungs- und Betreuungsangebote in 
Bayern weiter gestärkt werden. Diese sind eine gute 
Ergänzung zu den bestehenden Angeboten, da sie 
den Eltern nicht nur flexible Betreuungszeiten, ange-
passt an die Arbeitszeit im Unternehmen und unab-
hängig von Ferientagen, bieten, sondern ihnen auch 
weite Wege zur Kindertageseinrichtung ersparen und 
ihnen so mehr Zeit mit ihren Kindern ermöglichen. 
Nach wie vor gibt es in Bayern allerdings nur wenige 
betriebliche Kindertageseinrichtungen, da Unterneh-
men rechtliche Risiken, finanzielle Herausforderungen 
und bürokratische Hürden scheuen. Unterstützung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist jedoch auch 
in anderer Form denkbar, beispielsweise durch die 
Belegung von Betreuungsplätzen in außerbetriebli-
chen Kindertageseinrichtungen für Betriebskinder 
oder – insbesondere in kleineren Unternehmen – 
durch Angebote der Großtagespflege, bei der bis zu 
zehn Kinder in einer kleinen Gruppe betreut werden. 
Im Rahmen eines Modellprojekts konnten mit von 
Unternehmen festangestellten Tagespflegepersonen 
gute Erfahrungen gemacht werden, die es auch über 
den Modellversuch hinaus zu unterstützen und sei-
tens des Freistaats zu fördern gilt. 

Für den weiteren Ausbau bedarf es weiterer Anreize – 
auch über bestehende Fördermöglichkeiten wie Be-
triebs- oder Investitionskostenzuschüsse hinaus –, um 
diese besonderen Angebote der Kinderbetreuung wei-
ter zu stärken. Eine Möglichkeit ist eine zusätzliche 
Anschubfinanzierung analog zum Bundesprogramm 
„Betriebliche Kinderbetreuung“, das Mitte 2017 ausge-
laufen ist und bei dem Unternehmen pauschale Zu-
schüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren für einen Zeitraum 
von zwei Jahren erhielten. Ein ähnliches Programm 
für Bayern, ausgeweitet auch für das Angebot einer 
(Groß-)Tagespflege im Unternehmen, könnte auch im 
Freistaat mehr als die derzeitigen 1,6 Prozent der 
Unternehmen ermutigen, eine betriebliche Kinderta-
geseinrichtung zu etablieren oder Tagespflege anzu-
bieten. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, 
Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 
Drs. 17/21138 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Stär-
kung betrieblicher Kinderbetreuungsangebote 
verbessern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Doris Rauscher 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit 
und Soziales, Jugend, Familie und Integration 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie und der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 81. Sitzung am 19. April 2018 bera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Antrag in seiner 83. Sit-
zung am 17. Mai 2018 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 197. Sitzung 
am 17. Mai 2018 mitberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Angelika Weikert, Susann Biedefeld, Annette 
Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard Roos, Martina 
Fehlner SPD 

Drs. 17/21138, 17/22234 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Stärkung betrieblicher 
Kinderbetreuungsangebote verbessern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/21138 vom 13.03.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/22234 des SO vom 17.05.2018
	Beschluss des Plenums 17/22651 vom 06.06.2018
	Plenarprotokoll Nr. 133 vom 06.06.2018

